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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag, den i8 August 18oo. Zweytes Quartal. Dell 29 Thermidor VM.

Vollziehungs - Rath.
Beschluß vom il. August.

Der Vollziehungsrath, nach Ablesung der Petition
des Distrikts Tcussen, worinn er um Befreyung des

größten Theils der öffentlichen Abgaben ansticht;

In Erwägung, daß das Begehren des Distrikts auf
keinem andern Grunde, als auf dem des Eigcnnuzes

beruhe, indem die Bewohner desselben als die wohl-

habensten Bärger des Cantons Säntis bekannt sind;

In Erwägung, daß die Petenten meistens öffentliche

Beamten sind, die durch den dem Gesetzezu leisten,

den Gehorsam ihren Mitbürgern mit gutem Beispiele

vorgehen sollen, stakt sich den gesetzlichen Vorschriften
zu widersetzen;

In Erwägung endlich, daß die Verbindlichkeit, die

Staatsabgadcn zu entrichten, allgemein, und in an-
Lern Cantonen bereits in Erfüllung gegangen ist;

Nach angehörtem Berichte feines Finanzministers,
beschließt:

z. Ueber die Petition des Distrikts Teuffen, zur Ta-
gesordilung zu gehen.

2. Die Bekanntmachung dieses Beschlusses sey dem

Fmanzmintster übertragen.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebung.

Grosser Rath, 27. Juni.
Präsident: Preux.

Cs finden sich 70 Glieder anwesend und 69 abwesend.

Andcrwerth erhält für 14 Tage Urlaubsverlän-
gerung, Lü scher erhält für 8 Tage Urlaub.

Ca rtierim Namen einer Commißion trägt darauf

an, über die ihr zur Untersuchung übergebene Bittschrift
d^r Curatoren der Guggerischen Massa in Solothurn
zu» Tagesordnung zu gehen ans die Nichterlichkcit der
Sache begründet und die Vollziehung einzuladen, einen

unpartheytschen Richter anzuweisen.

Escher stimmt zwar zum ersten Theil des Gntach-
tens, nicht aber zum zweyte», weil schon Gesetze vor-
Handen sind, die einen »npartheyischen Richter anweisen,

wenn der gewöhnliche Richter partheyisch seyn sollte.

Trösch will, daß die Verfügungen der Vollziehung
über diesen Gegenstand caßiert werden.

Ackermann stimmt zum Gutachten. Hub er
vertheidigt Eschers Antrag, welcher angenommen wird.

Die Gemeinde Kloten im Eaut. Zürich klagt, daß

ihr Pfarrer einem alten Coilatnrrecht zufolge von dem
Abt von Weltinge» ernennt worden und diese Ernen«

nung von einer catholischenBehörde, ganz ihrem Wunsch
zuwider sey.

Cartier fodcrt Behandlung in geheimer Sitzung,
wird von mehr als 4 Mitgliedern unlerstüjt und also
die Sitzung geschlossen.

Grosser Rath, 28. Juui.
Präsident: Preux.

Auf Lacoste's Autrag erhalten zwey Abgeordnete
des Cantonsgcrichts vom Leman die Ehre der Sitzung.

Die Vollziehung übersendet einen ausführlichen Bc-
richt über den Zustand des PostwestnS in Helvetic»,,
und zeigt au, daß die B. Fischer in Bern einen Vcr»
trag über die Posten in der westlichen Schweiz haben,
der noch 8 Jahre dauert und einstweilen die Regie
der Posten unmöglich macht: Sie schlägt daher vor
bis zum Frieden auf dem festen Lande, die Verträge
noch bestehen zu lassen.

Cartier ist überzeugt, daß die Postverwaltnng
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noch nicht unter Regie gebracht werden kann und daß

die Verpachtung dem Staat vorlheilhafccr ist als die

Verwaltung: in Rücksicht des lczlern Antrags der Voll-
Ziehung aber, fodert er Verweisung an die ehevorige

Commißion. Dies/r Antrag wird angenommen.

Näf fodert eine Einladung an die Vollziehung,
sich in Rücksicht ihres Vorsitzers an die Organisation
des Direktoriums zu halten, weil mit gleichen Rechten

gleiche Pflichten verbunden sind.

E sch e r. Die Organisation des Direktoriums war
auf die 5 Mitglieder desselben berechnet und ist also

nicht auf die jetzige aus 7 Mitgliedern bestehende Voll-
Ziehung anwendbar; wenn man also dem Vollziehungs-
«uslchuß seine innere Organisation nicht selbst überlassen

will, so beauftrage man eine Commißion mit Abfas.
fung eines Gutachtens.

H u b er findet, es wäre etwas spät,nun ein solchesOr-

ganisationsgesetz zu entwerfen und will also nicht eintreten.

Näf. Da man den Vollziehungsausschuß für so

unbedeutend und provisorisch ansieht, so ziehe ich mei-

ucn Antrag zurück.

Auf Le gl er s Antrag wird eine neue Militarcom-
mißion ernannt. Graf, A er ni, Secret an,
N uce und V 0 nflàe werden in dieselbe geordnet.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Am 29. Juni war keine Sitzung.

Urtheil des Cantonsgerichts Bern in Sache
Bürger Moussons, Generalsekretär des
Voljziehungsausschlisses.

Das Cantonsgcricht von Bern hat sich den 2zsten

Juli iZoo versammelt, um die Schlüsse des Bürger
Hartmann, als öffentlichen Anklägers, und des Bür-
ger Herrmann, Doktor Juris, als Auwald des

Bürger Mousson, Generalsekretär im Bureau des

Voitzichungsausschusses, welcher, gleich dem Bürger
'Friedrich Cesar Laharpe von Rolle, gewesenes Mitglied
des aufgehobenen Vollziehungsdireklorii, wegen eines

dem leztern zugekommenen, von dem erster» an den

^Bürger Ienncr, helvetischen Minister in Paris, ge-

Mvieben worden seyü sollenden das Interesse der

beyden Republiken gefährdenden Briefs, laut Dekret
von dem gesetzgebenden Corps vom 2;stcn Juni, un-
lev besondere Aufsicht der betreffenden Authoritäten
gescjt,', und unterm isten dieses Monats von dem

Vollziehungsausschuß in Verhastungszustand erkennt

worden,, worauf die dahcrige Untersuchung) und Beur-

thcilung kraft Dekrets vom 29. Juni diesem Tribunal
auffiele, anzuhören, und über dieselben einen Achter-
lichen Ausspruch zu gebcu, wobey gegenwärtig wa-
ren: die Bürger Iost, Freudiger, Hänni, Leuen-
berger, Herrcnschwand, Brönimanu, Hartmann (in
diesem Geschäft Rapporteur) und Holward, Richter,
und Ulrich Burkaro, Suppléant an diesem Gericht,
zusammenberuftn unter dem Vorsitz dcS Bürger Can-
tonsrichter Sprüngii;

Da denn der öffentliche Ankläger dem Tribunal
allererst folgende zwey Fragen zum Entscheid vorgelegt
hat, als:

r. Ob die wegen und mit dem obangesührtm, vom
r8. lczlen Mays dauerten Brief, welcher das
einzige Lorpus clelicel gegen den Bürger Mousson
ausmache, vorgenommenen Prüf- und Untersu-
chungcn als vollständig zu erachten seyen, oder ob
das Tribunal derer noch mehrere zu erkennen gut
und nöthig sinde? Und im erstem Fall:

2. Ob das Canlonsgericht diesen Brief als ächt oder
unächt erkenne, mithin ob derselbe ein wutnchcs

Lorpus äelicci gegen den Bürger Mousson aus-
mache, ooer ob er als ein offenbares xàm er,
kennt und erklärt werde, davon dem Bürger
Mousson nichts zur Last falle?

Nach Anhörung nun der von Seite des öffentlichen
Anklägers gefallenen, und von dem Anwald des Bür-
ger Mousson umerstüztcn Gründen, hat das Cantons,
gericht über dieselben erkennt —-

Ueber die erst e.Fra ger
In Erwägung, daß mit dem Bürger Mousson nach

angenommener Uebung durch den Bürger Unterstatt-
Halter ein Prnliminarverhör abgehalten worden, worin
er durchaus stets verneinet hatte, den quästionirlichen
oder einen andern gleichlautenden Brief an den Bürger
Jcnner geschrieben zu haben; daß durch eine» Ausschuß
aus diesem Tribunal die in des Bürger Mousson ver,
siegelten Bureau enthaltenen Schriften und Papiere,
dem eingegangenen Bericht zufolge genau untersucht'
und durchgegangen worden, und nicht das Geringste,
das einigen Bezug auf den obschwcbenden Gegenstand«

hätte, darunter sich vorgefunden;
Daß durch vier von diesem Tribunal ausgewählte

in Eibesgelübd aufgenommene unpartheyische Sach,
verständige, und der französischen Sprache kundige

Ehrenmänner, der oft gedachte Brief mit- mehrern
Scripluren des Bürger Mousson entgegen gehalten^
und vom denselben über, das Resultat ihper vorgeuvw-«-
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